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Zitat von Kalle29

Es war missverständlich, da der Arbeitgeber der meisten von uns dich für zehn Tage
pro Jahr voll weiter bezahlt. (solange das Einkommen unter einer bestimmten Grenze
liegt, sonst nur vier Tage) Eine Verpflichtung hat er dazu nicht, eine Abschaffung kann
ich mir aber nur schwer vorstellen.

Nunja, auch das stimmt so nicht.

Bei den Tarifbeschäftigten zahlt der AG mal eben gar nichts. Verpflichtet wäre er aber dazu,
wenn er §616 BGB nicht ausgeschlossen hat, was er im TVL tut, solange die KK bei unter
12jährigen zahlt.

Aber Tatsache ist, dass jeder AN Anspruch auf die Freistellung hat, auch wenn er kein Geld
dafür erhält!
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